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§ 8 FV Gleichwertigkeitsklausel
 FV - Fahrradverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

§ 8.

Von den in den §§ 1 bis 7 beschriebenen Anforderungen für Fahrräder, Fahrradanhänger und zugehörige

Ausrüstungsgegenstände darf dann abgegangen werden, wenn diese in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen

Union sowie in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR rechtmäßig hergestellt oder in Verkehr

gebracht werden dürfen und die Anforderungen dasselbe Niveau für den Schutz der Gesundheit und für die

Verkehrssicherheit gewährleisten, wie in dieser Verordnung verlangt.
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